
Mit der Entwicklung des einheitlichen sozialistischen Bildungs
systems in seinen einzelnen Stufen werden dafür alle notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen. Von besonderer Bedeutung sind die ARTIKEL 25 
allgemeinbildende zehnklassige polytechnische Oberschule, die 
Einrichtungen der Berufsausbildung, die Fach- und Hochschulen 
und die Stätten der Erwachsenenbildung. Für diese Bildungsstätten 
hat der sozialistische Staat große materielle Mittel, moderne Ein
richtungen und Lehrmittel bereitgestellt und vor allem erfahrene 
und wissenschaftlich ausgebildete Lehrkräfte eingesetzt, die den 
Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik modernes Wissen 
und Können und sozialistisches Denken und Handeln vermitteln.

Die Schaffung der staatlichen Voraussetzungen zur Sicherung 
des Rechts auf Bildung ist eine Seite. Das umfassende Recht auf 
Bildung bedeutet für jeden Bürger zugleich die Verpflichtung, 
dieses Recht auch tatsächlich wahrzunehmen. Es ist ehrenvolle 
Pflicht jedes Bürgers, sich eine hohe Bildung anzueignen, alle seine 
Fähigkeiten harmonisch zu entwickeln und sein Wissen und Können 
im Dienste der sozialistischen Ordnung schöpferisch einzusetzen.
Damit sind endgültig die Schranken niedergerissen, welche die 
Menschen in der kapitalistischen Vergangenheit vom Wissen um die 
Entwicklung von Gesellschaft und Natur trennten.

5. Absatz 3 garantiert im Zusammenhang mit dem gleichen 
Recht aller Bürger auf Bildung erstmalig in einer deutschen 
V er fas sung ausdrücklich auch das Recht aller Bürger auf Teilnahme 
am kulturellen Leben. Ausgangspunkt dafür ist der humanistische 
Grundzug unserer Gesellschaftsordnung, der auf die Ganzheit der 
Ausprägung sozialistischer Persönlichkeiten, die Entwicklung aller 
schöpferischen Eigenschaften der Bürger zielt. Für die weitere 
gesellschaftliche Entwicklung, die Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution und die höheren Bedürfnisse nach Bildung 
und Erholung erlangen alle Formen der kulturellen und sportlichen 
Betätigung wachsende Bedeutung.

Das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben wird vor allem 
durch die sich ständig! entwickelnde ästhetische Bildung und 
Erziehung im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem und 
durch vielfältige ideologische Erziehung in allen gesellschaftlichen 
Bereichen garantiert. Hier erfolgt umfassend die Aktivierung 
kultureller und sportlicher Bedürfnisse. In wachsendem Maße ist 
auch das Wirken der sozialistischen Kollektive darauf gerichtet.
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